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Einladung
zur

XXIV. Schweizerischen Armenpfleger-Konferenz auf Montag, den 4. Mai 1931,

vormittags 91/2 Uhr, im Hotel „Engel" in Liestal (Basànld).

Traktanden:
1. Eröffnung durch den Präsidenten der ständigen Kommission.
2. Bestellung des Tagesbureaus und Begrüßung durch den Tagespräsidenten: Reg.-

Rat Frei, Liestal.
3. Referat von Armensekretär Zwicky, Winterthur, über: Die Armenfürsorge

fllrdie Flott anten.
4. Diskussion: I. Votant: Höhn, Verwalter der Herberge zur Heimat, Zürich 1.

5. Rechnung pro 1939 und Revisorenbericht.
6. Allfälliges.

Da die Konferenz zum erstenmal in Liestal tagen wird und den Armenpflegern
dort ein überaus freundlicher Empfang in Aussicht steht, dürfen wir wohl einen

zahlreichen Besuch erwarten. Dies um so mehr, als das Thema ein Gebiet der

Armenfürsorge beschlägt, das der Reform durch die Mithilfe aller Armenpfleger
bedürftig ist.

Für die ständige Kommission:
Der Präsident: Pfr. Lörtscher, Armeninspektor, Bern.

Der Aktuar: A. Wild, a. Pfarrer, Zürich 2, Richard Wagnerstr. 14.

Nach Schluß der Verhandlungen um 1 Uhr findet im Hotel „Engel" ein
gemeinsames Mittagessen statt. Anmeldungen hiefür nimmt der
Aktuar bis späte st ens den 2/Mai entgegen.
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Thesen:

a) des Referenten, Armcnsekretär Zwicky:
1. Die gegenwärtigen Zustände hinsichtlich des Bettler- und Flottantenwesens sind unhaltbar.

Die Belästigung der Bevölkerung durch seßhafte und vagabundierende und zum Teil
hausierende Bettler, die wirtschaftlich und fürsorgerisch unrationelle Benützung und der häufige
Mißbrauch der öffentlichen und privaten Fürsorgestellen rufen dringend zweckmäßiger
Abhilfe.

2. Die bloße polizeiliche Erfassung des Vagantentums, die Zuführung, Heimschaffung und
Wegweisung aufgegriffener Bettler, Vaganten und rückfälliger Rechtsbrecher bedarf der
Ergänzung durch eine zielbewußte Fürsorge.

3. Diese Fürsorge bezweckt, in Verbindung mit den Polizeiorganen, den Naturalverpflegungs-
stationen, den Herbergen, Arbeitsämtern und privaten Wohltätigkeitseinrichtungen das
nutzlose Wandern einzudämmen, arbeitsfähigen und arbeitswilligen Flottanten womöglich
Beschäftigung zu vermitteln, Jugendliche und Greise von der Straße und aus den
Herbergen wegzunehmen und Kranke und Psychopathen, notorische Bettler und Vaganten in
geeignete Versorgung zu bringen.

4. Die Kantone sollen veranlaßt werden, für die planmäßige Einleitung und Durchführung
der genannten Sanierungsmaßnahmen zu sorgen und vor allem die baldige Schaffung von
Verwahrungsanstalten zu ermöglichen.

5. Durch Ausdehnung und Verbesserung der Tätigkeit des schweiz. Verbandes für Natural-
verpflegung, durch Ausgestaltung der Herbergen und der Flottantenfürsorgestellen, sowie
durch Aufklärung der Einwohnerschaft über die Mißstände des Hausbettels soll die
Wanderarmenfürsorge gehoben werden.

b) des I. Votante», Verwalter Höhn:
1. Es gibt koine besondere soziale Frage der Landstraße. Die Fürsorge an den Wanderarmen

darf nicht als eine nur untergeordnete Aufgabe aufgefaßt werden, als hätte man es mit
einer deklassierten Gesellschaftsschicht zu tun. Es ist bei der Flottantenfürsorge den
Umständen, die zum Wandern und Vagieren führen, in vermehrtem Matze Rechnung zu
tragen (Arbeitslosigkeit, rücksichtslose Geldwirtschaft, mangelhafte Jugendfürsorge,
Vererbung, Alkoholismus usw.).

2. Die Naturalverpflegungsinstitution ist nicht abzubauen, sondern zu sanieren und auszubauen.

Die Mitwirkung der Polizeiorgane bei der Abgabe der Naturalverpflegung hat
nicht erstinstanzlich, sondern nur in zwingenden Fällen zu geschehen. Die Stattonen
sollen vermehrt und zu mehr allgemeinen Fürsorgeeinrichtungen für Wanderarme
ausgebaut werden. Vermehrte sanitäre Matznahmen, Unterstellung unter die betreffenden
Ortsarmenpflegen oder allfällig zu schaffenden Aufsichtsorgane. Arbeitsnachweis.
Kontrollstelle.

3. Heimberufung der Wanderarmen. Vermehrter Schutz bei den zuständigen Regierungsinstanzen

vor verständnisloser Behandlung durch Ortsbehörden. Zweckmäßige
Berücksichtigung von gesunden und kranken Elementen bei den zu treffenden Verwahrungsmaßnahmen

(Arbeitstherapie), das heißt größtmögliche Berücksichtigung alles dessen, was den
Wanderarmen aus seiner sozialen Stellung heraushebt.

4. Ausbau der Arbeitslosenversicherung, vermehrter Schutz den Unverheirateten, Wwehr vor
dem massenhaften Abwandern von jungen berufs- und arbeitslosen Menschen in
die Städte.

Licht- unö Schattenseiten, Male unü Irrtümer im heutigen

Kürsorge- und Versicherungswesen.
Wer sich heute die Mühe nimmt, über unser weitausspannendes Fürsorgse-

wesen sich sich zu orientieren, der muß mit einer gewissen Freude und einem
gewissen Stolz konstatieren, daß unendlich viel helfende Hände, unendlich viel
warme Herzen und unendlich viel organisatorisch begabte Köpfe in charitativem
Sinne an der Arbeit stehen. Mit viel Treue, Hingabe und Aufopferung. Dazn
kommt erst noch in unserm Schweizerländchen eine Unsumme Geldes, das für
derartige Liebeszwecke bereit gestellt wird, jahrein, jahraus. Fast wäre man
versucht zu sagen, es gäbe, namentlich in städtischen Gegenden, keinerlei inneres
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